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Geschiftshericht

Obergerichts

fir das Jahr 1904.

Geesetzlicher Vorschrift nachkommend, beehren wir
uns, [hnen iiber die Titigkeit des Obergerichts und
seiner Abteilungen, sowie der untern Gerichtshehérden
withrend des Jahres 1904 hiermit Bericht zu erstatten.

1. Obergericht.

Im Mitgliederbestande des Obergerichts sind fol-
gende Verdnderungen eingetreten: Am 29. August
verstarb Herr Oberrichter Wermuth, Prisident der An-
klage- und Polizeikammer; an seine Stelle wurde zum
Oberrichter gewiihlt Herr Fiirsprecher Ernst Reichel
in Langenthal. Infolge seiner Wahl zum Mitgliede
des Regierungsrates reichte Herr Oberrichter Simonin
seine Demission ein; er wurde ersetzt durch Herrn
Fiirsprecher Louis Chappuis in Delsberg. Die Herren
Reichel und Chappuis wurden auftragsgemiiss beeidigt.

Der franzisische Sekretir der Obergerichtskanzlei,
Herr Albert Cuttat, trat auf 1. April aus und wurde
ersetzt durch Herrn Firsprecher Edmond Choulat,
welcher am 6. April beeidigt wurde.

Unterm 5. November wurde zur Neubestellung
der Abteilungen des Obergerichts fiir die Jahre 1905
und 1906 geschritten. Es wurden zugeteilt:

Der Kriminalkammer die Herren Oberrichter Streiff
als Prisident, Meyer, Ernst.

Der Anklage- und Polizeikammer die Herren Lanz,
Prisident, Manuel und Gasser.

Die iibrigen Mitglieder des Obergerichts, nimlich:
die Herren Prisident Leuenberger, Vizeprisident Biiz-
berger, Thormann, Schorer, Folletéte, Merz, Krebs,
Reichel und Chappuis, bilden den Appellations- und
Kassationshof.

Die im Vorjahre beschlossene Trennung des Appel-
lations- und Kassationshofes in zwei Abteilungen musste
mit Riicksicht auf die Geschiiftslast das ganze Jahr
hindurch beibehalten werden, und es ist keine Aus-

sicht vorhanden, dass sie in absehbarer Zeit aufge-
hoben werden kann Fiir die Zeit ihrer Dauer wurde
gemiss § 34« der Zusatzbestimmungen zum Gerichts-
organisationsgesetze Oberrichter Ernst dem Appel-
lations- und Kassationshof als 10. Mitglied zugeteilt.
Die Kriminalkammer wird infolgedessen zu fast allen
Sitzungen einen Suppleanten beiziehen miissen.

Die beiden Abteilungen des Appellations- und
Kassationshofes wurden folgendermassen bestellt:

I. Abteilung: Priisident: Obergerichtsprisident Leuen-

berger.
Mitglieder : Thormann, Folletéte, Krebs,
Reichel.
II. Abteilung: Président: Obergerichts - Vizeprisident
Biizberger.
Mitglieder: Schorer, Merz, Ernst, Chap-
puis.

Der Regierungsrat hat dem Obergerichte den ge-
meinsamen Entwurf des Regierungsrates und der Gross-
ratskommission zu einem Gesetze betreffend das Ver-
fahren in Zivilrechtsstreitigkeiten iiber Haftpflicht,
Markenrecht und geistiges Eigentum zur Ansichts-
dusserung iibermittelt. Nach eingehender Beratung
wurde beschlossen, dem Regierungsrate einen neuen
Entwurf dieses Gesetzes einzureichen, der dann von
der grossritlichen Kommission in allen wesentlichen
Punkten unveriindert akzeptiert wurde. Dagegen hat
der Regierungsrat beschlossen — was fiir uns nicht
eben ermutigend ist —, dem Grossen Rate Nicht-
eintreten auf die Vorlage zu beantragen. Wir wiirden
es bedauern, wenn der Grosse Rat diesem Antrage
Folge geben wiirde. Das vorgeschlagene Verfahren
bringt eine Reihe wichtiger Neuerungen, die praktisch
zu erproben im Hinblick auf die im Wurfe liegende
allgemeine Prozessrechtsreform von eminentem Vor-
teil wire. Man wende nicht etwa ein, gerade mit
Riicksicht auf die allgemeine Prozessrechtsreform sei
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die Revision von Spezialgesetzen nicht opportun. Denn
die allgemeine Prozessrechtsreform wird noch einige
Jahre auf sich warten lassen und kaum vor dem
Inkrafttreten des schweizerischen Zivilgesetzbuches
durchgefiihrt sein. Wiirde aber mit dem neuen
materiellen Recht gleichzeitig auch ein neues Prozess-
recht eingefiihrt, so miisste das notwendigerweise zu
einer grossen Unsicherheit in der Rechtsprechung
und zu einer ganz aussergewohnlichen Uberlastung
der Gerichte fiihren.

Der vom Regierungsrat verlangte Bericht und
Antrag betreffend die Besoldungen der Beamten und
Angestellten der Obergerichtskanzlei wurde der Finanz-
direktion eingereicht.

Nach Kenntnisnahme des von der kantonalen Ju- |
stizdirektion dem Obergerichte zur Ansichtsiusserung |

iibersandten Kreisschreibens Nr. 1 des eidgendssischen
Justiz- und Polizeidepartementes betreffend die von
Italien angeregte Vereinbarung, es mochten zwischen
den beiden Staaten die Zustellungen von gerichtlichen
und aussergerichtlichen Akten kostenfrei und die Er-
ledigung von Rogatorien ohne Anrechnung irgend-
welcher Gerichts- oder Zustellungsgebiihren stattfinden,
wurde geantwortet, dass das Obergericht gegen den
Abschluss einer solchen Ubereinkunft nichts einzu-
wenden habe, dass jedoch darauf aufmerksam gemacht
werde, dass die Betreibungsgehiilfen fiir ihre beziig-
lichen Verrichtungen alsdann vom Staate bezahlt wer-
den sollten.

Auf Grund von Staatsvertriigen und der im Haag
abgeschlossenen internationalen Ubereinkunft vom
14, November 1896, in Kraft getreten am 25. Mai
1899, werden bereits tdglich Insinuationsgesuche
beim Obergericht hiingig gemacht; diese werden je-
weilen den betreffenden Richterimtern zur Erledigung
tiberwiesen und von diesen den Betreibungsgehiilfen
zugestellt, weleh letztere fiir ihre daherigen Verrich-
tungen keine Entschidigung erhalten. Dies hat zur
Folge, dass die Betreibungsgehiilfen sich oft weigern,
diese Verrichtungen unentgeltlich zu besorgen, oder
aber nachtriiglich Bezahlung verlangen. Dem Ober-
gerichte steht ein beziiglicher Kredit nicht zur Ver-
fiigung, und es ist daher nicht in der Lage, diesem
Ubelstande abzuhelfen.

Mit Riicksicht auf den Umstand, dass die in das
Prozessverfahren, bezw. das Gerichtswesen im all-
gemeinen, einschlagenden internationalen Uberein-
kommen stiindig zunehmen, dass aber dic Gerichts-
behorden, welche sie anwenden sollen, davon offiziell
keine Kenntnis erhalten, was hiufig zu Unzukémm-
lichkeiten fithrt, sehen wir uns veranlasst, an dieser
Stelle den Wunsch zu dussern, es michte dafiir ge-
sorgt werden, dass kiinftighin solche Ubereinkommen
samt allen Nachtrigen vom Bunde den kantonalen
Gerichtsbehirden in extenso zugestellt werden.

Ein empfindlicher Ubelstand ist es auch, dass
bisher auf die Rechtsstatistik nur geringe Sorgfalt
verwendet wurde. Sie ist infolgedessen recht mangel-
haft, und es miissen deren Resultate mit grosser Vor-
sicht aufgenommen werden. Eine griindliche Anderung
und Besserung ist hier nur dadureh herbeizufiihren,
dass fachkundige Leute mit der Rechtsstatistik be-
traut werden, was freilich vom Staate einen nicht
unerheblichen Kostenaufwand erheischen wiirde.

Auf eine Beschwerde eines Anwaltes gegen den
Obergerichtsschreiber wurde nicht eingetreten.

Ein gegen verschiedene Mitglieder des Obergerichts
gerichtetes Rekusationsbegehren wurde abgewiesen.

Den eingelangten 35 Urlaubsgesuchen wurde je-
weilen entsprochen.

Im Berichtsjahr hielt das Obergericht 28 Sitzungen
ab, in welchen 219 Geschiftsnummern behandelt
wurden und welche sich verteilen wie folgt:

A. Assisen.

Es fanden 15 Herauslosungen von kantonalen
Geschwornen zur Bildung von Vierzigerlisten fiir
die Assisensitzungen statt, ndmlich fiir jeden Bezirk 3.

Von den Generallisten wurden als Geschworne
gestrichen:
Wegen Inkompatibilitit e 0 g
5. Absterbens.. = .o 0 e 8
- Wegzuges aus dem Bezitk . . . . . 11
, Verlustes der biirgerlichen Ehrenfihigkeit 2

In der Strafsache gegen Vater und Tochter
Kneubiihler wegen Abtreibung ete. wurde auf Antrag
der Kriminalkammer eine ausserordentliche Kriminal-
kammer bestellt, und zwar aus den Herren Ober-
richter Ernst als Prisident, Oberrichter Simonin und
Suppleant Scheurer als Mitgliedern.

Ferner wurde zur Erledigung der den Assisen
des V. Bezirks iiberwiesenen Geschifte eine ausser-
ordentliche Kriminalkammer bezeichnet, bestehend
aus den Herren Oberrichter Streiff als Prisident,
Obergerichtssuppleant Dr. Konig und Vize-Gerichts-
prisident Rossé in Delsberg als Mitgliedern.

B. Staatsanwaltschaft.

Bezirksprokurator Gobat, der auf eine neue Amts-
dauer wiedergewihlt wurde, ist auftragsgeméss he-
eidigt worden.

Der Generalprokurator wurde unter Hinweis auf
Art. 70 G. O. eingeladen, kiinftighin seinen Geschéifts-
bericht dem Obergericht einzureichen, und zwar
jeweilen bis zum 15. Februar des auf das Berichts-
jahr folgenden Jahres.

C. Gerichtsprasidenten und Untersuchungsrichter und
Gewerbegerichte.

Die Gerichtspréisidenten von Biiren, Oberhasle,
Niedersimmenthal und Neuenstadt reichten ihre
Demission ein.

An deren Stellen wurden gewihlt:
in Biiren: Gerichtsschreiber Bandi,
in Oberhasle: Fiirsprecher Schaffner,

im Amtsbezirk Niedersimmenthal: Fiirsprecher Berdez
und
im Amtsbezirk Neuenstadt: Firsprecher Riat.

Auf das uns durch die Justizdirektion itbermittelte
Gesuch des Gerichtspriisidenten von Thun, es mochte
ihm gestattet werden, seine Wohnung nach Lauenen,
Gemeinde Goldiwil, zu verlegen, haben wir geantwortet,
dass wir dagegen keine Einwendungen zu erheben
haben.
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Auf eine weitere Anfrage der Justizdirektion, ob
wir gegen die Genehmigung der Reglemente iiber
die Organisation der Gewerbegerichte von Pruntrut
und Delsberg Einwendungen zu erheben haben,
erteilten wir die Antwort, dass wir es ablehnen
miissen, diese Reglemente auf ihre Gesetzmissigkeit
hin zu prifen und zu begutachten.

D. Betreibungs- und Konkursamter.

In den Amtsbezirken Trachselwald, Neuenstadt
und Seftigen wurden die bisherigen Inhaber auf eine
neue Amtsdauer als Betreibungs- und Konkursbeamte
wiedergewihlt.

Neuwahlen fanden statt in den Amtshezirken
Biiren und Niedersimmenthal; im erstern wurde der
frithere Angestellte des Betreibungsamtes, Hiusler,
und im letztern Gerichtsschreiber Rebmann als Be-
treibungs- und Konkursbeamter gewiihlt. Sdmtlichen
Wahlen wurde die Bestitigung erteilt.

Auf die Gesuche der Amtsgerichte von Laufen
und Oberhasle um Bestitigung der von ihnen ernannten
Stellvertreter der Betreibungs- und Konkursbeamten
wurde nicht eingetreten, da eine solche Wahl der
Bestiitigung nicht unterliegt.

Die simtlichen von den Amtsgerichten gewéhlten
68 Betreibungsgehiilfen wurden bestitigt; bei einem
einzigen wurde der Vorbehalt gemacht, dass er seinen
Wohnsitz in den Kreis verlege, fiir welchen er ge-
withlt wurde.

E. Fiirsprecher.

Den Akzess zur theoretischen Priifung erhielten
17 und denjenigen zur praktischen 21 Kandidaten.

Das in § 4, Ziffer 5, des Priifungsreglementes
vorgesehene Fihigkeitszeugnis wurde an 12 Kandidaten
erteilt; 19 Kandidaten wurden nach bestandenem
Examen als Fiirsprecher patentiert und beeidigt.

Mit Bedauern haben wir wahrgenommen, dass
das allgemeine Niveau der Kandidaten bei den Fiir-
sprecherpriiffungen in letzter Zeit etwas zuriick-
gegangen ist und dass sich dieser Umstand gelegentlich
auch schon in der Praxis in unangenchmer Weise
fithlbar machte.

Den Herren Karl Streit, Fiirsprecher in Ziirich,
Peter Gunzinger, Fiirsprecher in Solothurn und Karl
Martin, Fiirsprecher in Neuenburg, wurde gemiiss
Art. 5 der Ubergangsbestimmungen zur schweizerischen
Bundesverfassung vom 29. Juni 1874 die Ausiibung
der Advokatur im Kanton Bern gestattet.

Beschwerden, die nach dem Gesetze iiber die
Advokaten vom 10. Dezember 1840 zu erledigen sind,
langten 28 ein.

Davon wurden:

zugesprochen . . 14 Beschwerden,
abgewiesen . 7

infolge Riickzugs als c1led1gt erklirt 4 ”

nicht eingetreten wurde auf . . 3 -

Ziwei Anwilten wurden wegen ihres Verhaltens
Verweise erteilt, einem wurden Fr. 10, einem
anderen Fr. 20, einem dritten unter mehreren Malen
Fr. 220 und einem vierten ebenfalls unter ver-
schiedenen Malen Fr. 230 Busse auferlegt. Die

schwersten Disziplinarstrafen wurden dadurch ver-
anlasst, dass die betreffenden Anwiilte sich in der
Geschéftsfithrung dusserst siumig zeigten, auf Anfragen
ihren Klienten keine Antwort erteilten und ihnen
namentlich auch trotz wiederholter Aufforderung die
Abrechnung nicht zukommen liessen.

Einem Anwalte wurde wegen Verletzung der
dem Gerichte schuldigen Achtung eine Disziplinar-
busse im Betrage Fr. 100 auferlegt.

In einigen Fillen wurde den fehlbaren Anwilten
die Einstellung im Berufe angedroht im Falle weiterer
Widerhandlung gegen ihre Berufspflichten.

F. Kompetenzstreitigkeiten.

Kompetenzeinreden betreffend Streitigkeiten iiber
offentliche Leistungen (Art. 23 des Gesetzes iiber
offentliche Leistungen vom 10. Mérz 1854) kamen
6 zur Verhandlung; alle wurden in Ubereinstimmung
mit dem Regierungsrate erledigt.

G. Vermischtes.

Andere, kein allgemeines Interesse bietende Ge-
schiifte kamen zur Behandlung 79.

II. Appellations- und Kassationshof.

1. Zivilstreitigkeiten,

welche mfolge Appellation, Ubergehung der ersten
Instanz, Kompromiss oder gemiiss Gesetz vom 6. Juli
1890 betreffend das gerichtliche Verfahren in Streitig-
keiten iiber Haftpflicht, sowie iiber geistiges und ge-
werbliches Eigentum einlangten:

Aus dem Jabr 1908 hingig. . . . . . . 6D
Im Jahre 1904 neu hinzugekommen . 246

Zusammen E_l_

Hiervon wurden durch Urteil erledigt, und zwar:

In Bestatigung des I Urteilsy .. o0 .00 . .. 9]
In Abénderung , L G 18
In teilweiser Abanderung dos EMGily 7. IR
Infolge Umgehung der I Instanz . . . . . 88
Infolge Kompromiss . ; 4

Gemiss dem angefithrten Gosot7e ‘wonach der
Appellations- und Kassationshof die einzige

Instanz ist . . e 2
Auf andere Weise wurden elledlgt . i1 38
Auf Ende 1904 blieben somit im Ausstande ; :)8

Zusammen 31 L

Von den im Ausstande gebliebenen Zivilgeschéften
wurden eingesandt: im Dezember 18, im November
17, frither 23.

Im weitern wird hier auf die beiliegende Tabelle 1
verwiesen.

Gesuche um Gestattung von Oberexpertisen langten
6 ein; alle wurden abgewiesen.

Fiinf Gesuchen um Anordnung von Oberaugen-
scheinen wurde entsprochen, eines wurde abgewiesen.

Gegen 23 Urteile des Appellations- und Kassa-
tionshofes wurde die Berufung an das Bundesgericht
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ergriffen. Dazu kommen noch 6 Berufungen gegen
Urteile aus dem Jahre 1903, die vom Bundesgericht
erst im Berichtsjahre behandelt werden konnten.

Hiervon wurden erledigt:

Durch Bestitigung der Urteile . . 13
,  ginzliche oder teilweise Abandelung der
Urteile . . . P eI L UL SN G 4

Durch Nichteintreten . . PURNGE S 2
,  Riickzug der Berufung : 2

Unerledigt waren beim Abschluss des Berichts 8

Fiinf Urteile wurden auf dem Wege des staats-
rechtlichen Rekurses an das Bundesgericht weiter-
gezogen. Vier Rekurse wurden abgewiesen und auf
einen wurde nicht eingetreten.

In den vom Bundesgericht als Berufungsinstanz
erledigten Geschéften handelte es sich um 3 Streitig-
keiten aus Haftpflicht, 11 aus Obligationenrecht, 3 aus
dem Bundesgesetz iiber Schuldbetreibung und Konkurs,
1 aus Markenrecht, 1 aus dem eidgendssischen Ex-
propriationsgesetz, 1 Prozesslegitimations- und 1 Ehe-
scheidungsstreit.

2. lustizgeschatfte.
Es wurden hiingig gemacht:

Bevogtungsbegehren (abgewiesen) 1
Entvogtungsbegehren (abgewiesen) . . 2
Rehabilitationsgesuche (zugesprochen 3, ab-
gewiesen 4) . . 7
A1memechtibcgehren (bethtlgt 160, abgo-
wiesen ete. 19) . . AL )
Abberufungshegehren (Ruckzug) 1
Exequaturgesuche (zugesprochen 2, abgo
wiesen 4, zuriickgezogen 1) St 7
Rekmationsgesuche (zugesprochen) . 1
Kostenmoderationen 15
Beschwerden gegen Friedensrichter . 1
i & Richterimter 73
o »  Amtsgerichte 19
Schiedsgerichte ey
Nlchtlgkelt\k]agon gegen Friedensrichter . 1
! ” »  Richterdmter . 11
2 % »  Amtsgerichte . 1
2 .‘.‘ »  Schiedsgerichte
und Gewerbe-
gerichte . . . 8
Beschwerden gegen Fiirsprecher . . 2
Summa dieser Geeschifte — 331

Dieselben sind in der beiliegenden Tabelle IT
iibersichtlich dargestellt.

Insinuationsgesuche auswirtiger Gerichte wurden
bewilligt 157 und abgewiesen 3 160

Rogatorien nach Italien gemiiss Staatsvertrag ete. 45

Aktenvervollstindigungen,  Verfiigungen und

andere Beschliisse 179

715

Summa

Auffillig ist, dass immer noch eine unverhiltnis-
missig hohe Zahl von ‘Beschwerden gegen Gerichts-
prisidenten und Amtsgerichte, und speziell auch
gegen Urteile, die sie als endliche Richter ausgefillt
haben, einlangen. Es wird dabei vielfach iibersehen,
dass die Beschwerde nicht eine Art Appellation und

iiberhaupt nicht ein ordentliches, sondern ein ausser-
ordentliches Rechtsmittel ist, das mehr nur ausnahms-
weise angewendet werden soll. Der Gerichtshof
kam im Berichtsjahr wiederholt in die Lage, wegen
missbriiuchlicher Beschwerdefithrung Disziplinarstrafen
zu verhéingen, und es diirfte sich im Interesse einer
rascheren und namentlich auch billigeren Erledigung
der Prozesse durch die Anwilte empfehlen, von
diesem Recht kiinftighin notigenfalls einen noch etwas
ergiebigeren Gebrauch zu machen.

3. Strafsachen.

Revisionsgesuche langten 7 ein. Zugesprochen
wurden 2 und abgewiesen 5.
Strafverjihrungseinreden wurden erhoben 2; beide
wurden zugesprochen.
Kassationsgesuche gegen Assisenurteile wurden
3 eingereicht; eines wurde zugesprochen, eines ab-
gewiesen und eines wieder zuriickgezogen.

4. Allgemeines.

Am 28. Mirz 1904 erliess der Appellations- und
Kassationshof an die Richterimter folgendes Kreis-
schreiben :

, Wir haben in letzter Zeit wiederholt bemerkt,
dass die Betreibungsgehiilfen bei Vornahme der ihnen
obliegenden Verrichtungen die Vorschriften der §§ 80
und 81 P. h#ufig ausser acht lassen. Namentlich
werden bei Abfassung der Verrichtungszeugnisse die
Bestimmungen des § 81 P. entweder gar nicht oder nur
sehr ungenau befolgt. Wir laden Sie deshalb ein, simt-
lichen Betreibungsgehiilfen Thres Amtsbezirks die ge-
nannten Gresetzesbestimmungen in Erinnerung zu rufen
und sie dabei besonders darauf aufmerksam zu machen,
dass das Verrichtungszeugnis nicht nur bestimmt an-
zugeben hat, an  wen“ die Zustellung erfolgt ist,
sondern auch jwann“, d. h. an welchem Tage und
zu welcher Stunde, und _wo*, d. h. an welchem
Orte (Wohnung oder Geschiftslokal) sie erfolgt ist.
Ferner muss ihnen auch ecingeschirft werden, dass
sie ihr Verrichtungszeugnis vollstindig gleichlautend
in sdmtliche Doppel — auch in das dem Adressaten
zu iiberlassende — einzutragen haben.

Da die Erfahrung lehrt, dass die Belehrung
allein héufig nicht hinreicht, um eingewurzelte Miss-
stinde zu beseitigen, so ersuchen wir Sie auch, die
daherige Titigkeit der Betreibungsgehiilfen stets zu
iberwachen und namentlich die an Sie zuriickge-
langenden Verrichtungszeugnisse hinsichtlich ihres
Inhaltes zu priifen. KErweisen sie sich als mangel-
baft oder unvollstindig, so sind sie ihrem Verfasser
zur Berichtigung oder Vervollstindigung zuriickzu-
geben.

Sollten einzelne Betreibungsgehiilfen trotz der von
Ihnen getroffenen Massnahmen die DBestimmungen
der §§ 80 und 81 P. auch kiinftighin nicht genau
befolgen, so empfehlen wir lhnen, die Vorladungen
nicht mehr durch sie, sondern gemiss § 74 E. G.
zum B. und K. durch die Post zustellen zu lassen.”

Wie im Vorjahre zeigte sich der Gerichtspri-
sident LIl von Bern auch im Berichtsjahre in der
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Ausfithrung der ithm erteilten Auftriige sehr siumig.
Gestiitzt auf §§ 10 und 24 des Verantwortlichkeits-
gesetzes vom 19. Mai 1851 wurde deshalb unterm
20. Februar 1904 die Anordnung einer Disziplinar-
untersuchung gegen ihn beschlossen. Nach Durch-
fithrung derselben wurde dem genannten Gerichts-
prisidenten am 30. April ein Tadel ausgesprochen,
und er wurde fir allen aus der Verletzung seiner
Amtspflichten dem Staate bezw. den interessierten
Parteien allenfalls erwachsenen Schaden verantwort-
lich erklért, unter Auflage der Kosten der Disziplinar-
untersuchung.

Am 15. Oktober 1904 sah sich der Gerichtshof
neuerdings genotigt, gegen Gerichtspriisident Langhans
gestiitzt auf § 10 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom
19. Mai 1851 eine Disziplinaruntersuchung anzuordnen.
Er beauftragte mit deren Durchfithrung ein Mitglied
des Obergerichts.

In einer Disziplinarsache gegen -den Polizeirichter
von Bern wurde dieser Beamte fiir den durch seine
Amtspflichtverletzung einer Parteiverursachten Schaden
verantwortlich erkliart und zu den Kosten der Dis-
ziplinaruntersuchung verurteilt. Zu irgend welchen
weiteren Massnahmen sahen wir uns nicht veranlasst,

weil dem Beamten nur ein geringes Verschulden zur
Last fiel.

Im Berichtsjahre wurde bekannt, dass die deutschen
Geerichte mehr und mehr dazu gelangen, den Urteilen
der bernischen Gerichte (und auch des Bundesgerichtes)
die Vollstreckung in Deutschland zu versagen. Es
wird daher gelegentlich an den Appellations- und
Kassationshof die Frage herantreten miissen, ob er
nicht Gtegenrecht halten und fiir die Urteile deutscher
Gerichte schlechtweg das Exequatur im Kanton Bern
verweigern wolle, soweit nicht die Bestimmungen der
Haager Konvention Regel machen.

Mit Befriedigung haben wir wahrgenommen, dass
unser letztjihriges Kreisschreiben betreffend Verein-
fachung der Prozessinstruktion da und dort befolgt
wurde und zu erfreulichen Resultaten gefiithrt hat, in-
dem unniitze und weitldufige Beweistithrungen weniger
hiufig vorkamen als in fritheren Jahren. Freilich stehen
die Prozesskosten oft immer noch in einem Missver-
héltnis zur Hauptsache, namentlich in den Féllen, wo
der Streitwert die Appellationsgrenze nicht erheblich
iibersteigt. Um diesen Ubelstand wenn nicht ganz zu
beseitigen, so doch zu mildern, diirfte es sich em-
pfehlen, bei einer Revision der Gerichtsorganisation
die Kompetenzen der erstinstanzlichen Richter etwas
zu erhohen.

ITI. Aufsichtsbehorde in Betreibungs- und
Konkurssachen.

Im Mitgliederbestande sind im Berichtsjahre keine
Verdnderungen eingetreten.

Der Appellations- und Kassationshof bestellte diese
Abteilung fiir die Jahre 1905 und 1906 wie folgt:
Priisident: Herr Obergerichts-Vizeprisident Biizberger,
Mitglieder: Herren Oberrichter Merz und Chappuis.

In betreff der Geschiftstitigkeit dieser Behorde
wird auf den von ihr abzugebenden Bericht ver-
wiesen.

IV. Anklage- und Polizeikammer und
V. Kriminalkammer.

Hier wird auf den Bericht des Generalprokurators
iiber die Strafrechtspflege fiir das Jahr 1904 ver-
wiesen, der uns freilich bisher trotz Aufforderung
noch nicht vorgelegt worden ist.

VI. Untere Gerichtsbehorden.
Uber die von diesen Behorden erledigten Geschifte
gibt die Tabelle IIT, auf welche hier verwiesen wird,
eine iibersichtliche Darstellung.

VII. Gewerbegerichte.

Durch die Gewerbegerichte wurden erledigt:

in Bern 325 Geschifte,
, Biel ... 118 -
2 S8t Immer. . | . ] ;
, Interlaken. . . . = 64 ”

Total 598 Geschifte.

Bern, den 18. Mirz 1905.

Im Namen des Obergerichis:

Der Prisident:
Leuenberger.

Der Gerichtsschreiber:
Ernst Brand.
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Tabelle III.

Ubersicht der von den Amisgerichten, als erstinstanzlichen Gerichten, im Jahre 1904 behandelten Zivil- und Justizgeschifte.
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Ubersicht der vom Appellations- und Kassationshofe des Kantons Bern im Jahre 1904 beurteilten Justizgeschifte.

Tabelle II a.

Obergericht.
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Tabelle II 6.

Obersicht der vom Appellations- und Kassationshofe des Kantons Bern im Jahre 1904 beurteilten Justizgeschifte.
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Amtsgerichten im Jahre 1904 behandelten Zivil- und Justizgeschafte.

J

uouonyeridoadxyy

p—t
; e <
2 . . g
2 . g g ; 2 o =
8 2 = B =8 e g g B BE=e B
2 w2 n R Seb 22 o8 w8 o BE oo
z i g ~ 23 Ego e dg @ AR d RS dp@D =9 .
() 2T 5 55 R 8= 35 @ = =2 < @ B0 ® B T
e e, o = — = Ay () [ % = =
- = i .lmmouhaw.mMenuumu,.oawemwhnmmbedumm 3
] & = = Bem m s a0 T Y s e o RAGIR ©s o0 e N TR nSe e 0 o S
i3 FHERaSAdAEEEN S8 cEE0hAdcacacnosadlr S
1
e e L | e L
= -+ - ™ 10
E Jyoaxusuonyesq O 15%*_%3431_631H661w_94ﬂ_1123“. e
& | pun -ueyoBsIeI[IqOy Sne uadey &
? amorsmpem ] (L [T TR S (e LT 1 ]s
= ;
m UASuNWuISIqSIPURIS 4nbm _ _9 _w _ _ _ml 0 N nnu “1 — _5 _2 m O o M 18n20 = o Q
£ | PIUI J709aU0U0SIJ Suw wasery o]
2 jS1peIoun IenuRe ‘1 Jjuy Ll =2 s @ | e e e S e DS
..m 151pa[10 9SA\ QIOpUR JNY Y s e S Y ] Jien s WL | e s e e S
5 6 © o — © <+ 10 o N O~ O = NN O H D LMD MmO D W |
& 181pofad 193] Yoan(y S b b a | &= o — - — — 01 o
gp — b
z Bl S EmE Rl D Ee ME S O e e s iese 9 el o
- Jqorwes S1ugy a < o N — — = = =™ o — a1 oS} — M ey
~2__64261121_2674.6_1_1~123,1351 @
zZug)suy ‘[ Ja9p w..::wwuoam <t — | =
= e R S e e T R B
23 Ji8uvy yoou enuep ‘1 juy ® & N o — —_ )40
=2 0
< = MH ] | PE Y o ciiis B s G 0 s B el B8 SR ed v o N B e
% & 1SURYIOA SSN[YOSUINY © - — p - =
=
52 o > o ™ - ™ o (o T B~ ~ T~ ~ o o [V BV o <+ o) o e | @
m.m am_ﬁm—uem * __5 7 1_ - _ “ _ 0
2F uonuasuy 1op SunSipusayg I0A —
=5 Weel 28 E B e e e S W manee e o
g8 yqovwed Sifupy — W© 10 —~ N o - <+ — & [o [t — M o |
B : ™ -
D T o0 e U e o BT TS e T o e ] N S e e e o
uonjeoddy a3joyuy zuv)suy 019(0 91p Uy X o —
27__4513_1_25254_21¥0_8313_273_1 N
UAUOTIRIIPOIN o — - &
= ) T e ] o i~ | ®
operosed me B igYonaomERNRNesl D B2l R ©
-sInyuoy] pun -sfunqoajeg 919puy =5 o ~
1
8 TQUONBI IR B S s ool el e i sl [ e D el e
= mEo TR ST e B e e R R R OB
= u9IaSaqsSunuy0Ia8)qoayy > - & o — — I~
5 MY D e e SR S cR S s i SRR s e D s o]
S oo qs)OAITAULLY @ - — n — Q
<
=
= 10 © 1D b= 1) H O1 O 00 D 0 M W = — — | H
g %%_W_%roﬂmaamwu4wmnour.33428 = R R R A |
UERUEYEIER 100 (1 )Y o o ey ay = - - —
m ]
e — — e} AN o> — — — ©
m (2]
@




&2

sanisl

lped T

S i I,

.w%.mmwwwwﬂ umwﬂ%w ﬁ@awm@ b

,,H%w Sanii

absgmstoameren T D -aile b

LE




	Geschäftsbericht des Obergerichts

